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Norm

FrG 1997 §36 Abs1;

FrG 1997 §36 Abs2 Z1;

FrG 1997 §37;

FrG 1997 §39;

StGB §107 Abs1;

StGB §15;

StGB §83 Abs1;

StGB §87 Abs1;

VwGG §30 Abs2;

Rechtssatz

Nichtstattgebung - Erlassung eines befristeten Aufenthaltsverbotes - Während seines Aufenthalts wurde der

Beschwerdeführer wegen §§ 107 Abs. 1 und 83 Abs. 1 StGB zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 1 Monat und wegen

§§ 15 und 87 Abs. 1 StGB zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von 3 Jahren rechtskräftig verurteilt. Somit schreckt er in

Kon?iktsituationen nicht vor massiven Gewalttätigkeiten bzw. deren Androhung zurück und neigt dazu, Kon?ikte in

völlig unangemessener Weise durch Gewalt zu "lösen". Aus diesem Fehlverhalten (Näheres hiezu im B) resultiert daher

eine gewichtige Gefährdung des großen öEentlichen Interesses an der Verhinderung der Gewaltkriminalität (Hinweis E

vom 10. September 2003, Zl. 99/18/0158). Dieses öEentliche Interesse fällt - auch unter Berücksichtigung seiner auf

seinem mehrjährigen inländischen Aufenthalt beruhenden privaten Interessen - für die Umsetzung des angefochtenen

Bescheides und gegen die Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung maßgeblich ins Gewicht. Dass der

Beschwerdeführer auch familiäre Interessen am Verbleib in Österreich hätte, ergibt sich weder aus der Beschwerde

noch aus dem angefochtenen Bescheid. Daher kein unverhältnismäßiger Nachteil iSd § 30 Abs. 2 VwGG für den

Beschwerdeführer gegeben.

Schlagworte

Besondere Rechtsgebiete Polizeirecht Unverhältnismäßiger Nachteil
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